
Erziehungsbeauftragung 
(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 JuSchG)

• Aufsicht gilt nur 1:1 
(1 Aufsichtspflichtiger : 1 minderjähriges Kind)

• nach 23.30 Uhr keine 
Aufsichtsübertragung mehr möglich

• alkoholisierten Personen wird  
der Eintritt nicht erlaubt.

Hiermit erkläre ich,

(Vorname, Name eines Elternteils)   

dass für meine Tochter / meinen Sohn

(Vorname, Name und Geburtsdatum)

am folgenden Datum

(Datum) 

bis zur Uhrzeit des folgenden Tages

(Uhrzeit des folgenden Tages)

von Herrn / Frau

(Vorname, Name und Geburtsdatum)

Erziehungsaufgaben im unten aufgeführten Umfang übernom-
men werden.

Die beauftragte Person ist mir persönlich bekannt und ich 
vertraue ihr die erzieherische Führung über meine Tochter 
/ meinen Sohn an. Ich weiß, dass die beauftragte Person 
mindestens 18 Jahre alt ist und in der Lage ist, meinem Kind 
Grenzen aufzuzeigen und erzieherisch Einfluss nehmen kann. 
Er / Sie sorgt dafür, dass mein Kind keinen Alkoholmissbrauch 
betreibt, das „BOOT“ zur angegebenen Zeit verlässt und 
unverzüglich nach Hause kommt.

In Notfällen bin ich unter folgender Nummer 
zu erreichen:

(Freiwillige Angabe)   

Das Fälschen einer Unterschrift  
ist nach § 267 StGB eine Straftat!

Kopie des Personalausweises  
des Kindes hier einkleben

Kopie des Personalausweises  
des Elternteils hier einkleben

Kopie des Personalausweises  
der beauftragten Person hier einkleben

(Unterschrift des Elternteils)

(Unterschrift der beauftragten Person)

(Unterschrift des Kindes)


